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Das Ehegattennotvertretungsrecht
Neue Rechtslage bei dringenden lebenswichtigen Entscheidungen

Am 1. Januar 2023 ist ein neuer Paragraf in Kraft getreten, der 
Ärztinnen und Ärzte bei der Berufsausübung betrifft, vielen je-
doch noch kaum bekannt ist und erhebliche rechtliche Konse-
quenzen haben kann. Es ist der neue § 1358 BGB: die „Gegensei-
tige Vertretung von Ehegatten in Angelegenheiten der Gesund-
heitssorge“. 
Einfach gesagt, gibt es nun ein Notfallvertretungsrecht für Ehe-
gatten und eingetragene Lebenspartner, wenn nicht rechtzeitig 
(andere) Bevollmächtigte oder Betreuer eingesetzt wurden. Bis 
dahin durfte ohne Vollmacht oder Betreuung auch im plötzlichen 
Notfall ein Ehepartner nicht für den anderen entscheiden. Ohne 
Vollmacht musste stets „unverzüglich“, das hieß regelmäßig spä-
testens am nächsten Werktag, eine gesetzliche Betreuung einge-
richtet werden. Bis dahin galt für die Behandlung, das Leben des 
entscheidungsunfähigen Patienten unbedingt zu erhalten.
Das neue Notfallvertretungsrecht gilt begrenzt auf sechs Monate 
lang ab einem neu eingetretenen Ereignis (etwa Unfall, Schlagan-
fall). Zunächst muss eine Ärztin oder Arzt den Notfall testieren 
und das Ereignis dem vertretenden Ehegatten schriftlich doku-
mentieren. Dann muss durch den Ehegatten des Patienten bestä-
tigt werden, dass das Notvertretungsrecht bisher wegen des ak-
tuell vorliegenden, bedrohlichen Gesundheitszustandes des Pa-
tienten 
•  noch nicht ausgeübt wurde, 
• die Ehegatten nicht getrennt leben, 
• der Patient nach Kenntnis des Ehegatten weder eine solche Not-

vertretung ablehnt noch eine andere Person mit der Vertretung 
in Gesundheitsangelegenheiten bevollmächtigt hat, und

•  auch kein gesetzlicher Betreuer für die Gesundheitsfürsorge 
vom Amtsgericht bestellt ist. 

Soll die Ehegattennotvertretung korrekt ausgeübt werden, muss 
dazu Einiges gut dokumentiert werden. Dazu gibt es eine Mus-
tervorlage zum Ausfüllen, die aber in juristischem Deutsch 
schwierig zu lesen und für Laien schwer zu verstehen ist. Deshalb 
hat die Deutsche Palliativ-Stiftung den Text inhaltlich überein-
stimmend, jedoch leichter verständlich übertragen. Er kann un-
ter dem folgenden Link heruntergeladen werden: 
https://www.palliativstiftung.de/images/downloads/vorsorge 
mappe/vorsorgen-mappe-2022/2022–01–03_dps_formu 
lar_ehegattenvertretung.pdf

 oder per Kurzlink: https://tinyurl.com/h9p2j93x, 
der QR-Code führt direkt dorthin. 

Auf Grundlage dieser Bestätigungen kann die Ehe-
gattin oder der Ehegatte dann detaillierte Auskunft von den be-
handelnden Ärzten erhalten und alle medizinischen Einwilligun-
gen und Entscheidungen im Namen des Patienten im Falle treffen 
unter der Bedingung, dass keine Vorsorgevollmacht vorliegt.
Es bleibt demgegenüber allerdings auch weiterhin dringend rat-
sam, in gesunden Tagen eine solche Vollmacht zu verfassen. 
Auch diese Vorlagen auf neuestem Stand erhalten Sie kostenlos 
bei der Palliativstiftung: https://www.palliativstiftung.de/de/
shop/gedrucktes/vorsorgemappe
Ärztinnen und Ärzten wurde im neuen Notfallvertretungsgesetz 
jetzt auch ein Einsichtsrecht in das freiwillige Zentrale Vorsorge-
register der Bundesnotarkammer (ZVR) für den Fall ermöglicht, 
dass die Einsichtnahme in eine Vorsorgevollmacht für die Ent-
scheidung über eine dringend medizinische Behandlung erfor-
derlich ist. Über das Register ist zu klären, ob eine Vollmacht oder 
Verfügung registriert ist und wo sie hinterlegt wurde. Der Text 
bzw. der Inhalt Ist dort jedoch nicht abrufbar. 
Behandelnde Ärzte können aber nur elektronisch auf das Zentra-
le Vorsorgeregister zugreifen. Sie benötigen hierfür neben ihrem 
elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) und einem Kartenlese-
gerät einen Zugang zur Telematikinfrastruktur über den Authen-
ticator der Gematik. Bei einem Notfall im Pflegeheim, im Ret-
tungswagen usw. wird dieser Zugriff auf das Register auf abseh-
bare Zeit nicht gesichert möglich sein. 
Das davon unabhängige, situative Vorgehen nach dem neuen 
Notfallvertretungsrecht ist somit eine sinnvolle und lebensnahe 
Hilfestellung des Gesetzgebers. 
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Nachricht aus dem Bündnis heilen & helfen: Die Delegierten der 
Landeszahnärztekammer Hessen (LZKH) haben Dr. Doris Seiz 
aus Kelsterbach bei Frankfurt zur neuen Präsidentin gewählt. Ihr 
Vorgänger im Amt, Dr. Michael Frank, hatte sich nach 25 Jahren 
an der Spitze der LZKH dazu entschieden, nicht noch einmal für 
die Präsidentschaft zu kandidieren. Zum neuen Vizepräsidenten 
wählte die Versammlung Dr. Maik F. Behschad aus Kassel. 
Dr. Wolfgang Klenner, der seit 2013 Vizepräsident der LZKH war, 
wurde zum neuen Vorsitzenden der Delegiertenversammlung 
und Versammlungsleiter gewählt.

Dr. Doris Seiz ist neue Präsidentin der Lan-

deszahnärztekammer Hessen, neuer Vize-

präsident ist Dr. Maik F. Behschad.
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